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 NEU 

Beachte: Anzeigepflicht – Kommunalaufsicht 

(Entwurf gemäß 3. NKFWG NRW + Prüfungspflicht ohne Lagebericht) 

Gesellschaftsvertrag der  

WestfalenTarif GmbH 

 

§ 7 Gesellschafterversammlung 

Gesellschaftsvertrag der  

WestfalenTarif GmbH 

§ 14 Jahresabschluss, Lagebericht § 7 Gesellschafterversammlung 

§ 14 Jahresabschluss, Prüfung und Offenlegung 
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§ 7 Gesellschafterversammlung 

(1) Neben der ordentlichen Gesellschafterversammlung zur Beschluss-

fassung über den Jahresabschluss und Entlastung der Geschäftsfüh-

rung findet mindestens eine Gesellschafterversammlung zur Be-

schlussfassung über den Wirtschaftsplan jährlich statt. Darüber hin-

aus sind außerordentliche Versammlungen einzuberufen, wenn min-

destens ein Gesellschafter oder die Geschäftsführung dies unter Nen-

nung der Tagesordnung beantragen.  

(1) Die Gesellschafterversammlung ist unter Angabe von Zeit, Ort und 

Tagesordnung von der Geschäftsführung in Textform mit einer Frist 

von zwei Wochen einzuberufen; in begründeten Eilfällen kann die La-

dungsfrist bis auf fünf Tage abgekürzt werden. Bei der Berechnung 

der Einberufungsfrist sind der Tag der Absendung und der Tag der 

Gesellschafterversammlung mit einzuberechnen. Die für die Be-

schlussfassung erforderlichen Unterlagen sind grundsätzlich den Ge-

sellschaftern mit der Einladung zu übersenden. 

(2) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 

zwei Drittel der Gesellschafter vertreten sind. Ist danach eine Gesell-

schafterversammlung nicht beschlussfähig, so ist binnen drei Wochen 

mit der gleichen Tagesordnung eine erneute Gesellschafterversamm-

lung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschiene-

nen beschlussfähig ist. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen. 

(3) Die Gesellschafterversammlung wählt aus ihrer Mitte einen Vorsitzen-

den und einen Stellvertreter jeweils für die Dauer von zwei Jahren. 

Eine einmalige Wiederwahl ist möglich. Erneute Bestellungen sollen 

bis spätestens drei Monate vor Ablauf der Amtszeit erfolgen. Den Vor-

sitz über die Gesellschafterversammlung führt der Vorsitzende bzw. 

im Verhinderungsfall sein Stellvertreter. 

§ 7 Gesellschafterversammlung 

(1) unverändert 

 

 

 

(2) unverändert 

 

 

 

 

(3) unverändert 

 

 

 

(4) unverändert 
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(4) Soweit das Gesetz oder der Gesellschaftsvertrag nichts anderes vor-

schreiben, werden die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung 

einstimmig gefasst; Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene 

Stimmen und werden nicht gewertet. Für Gesellschafterbeschlüsse ist 

ein Stimmquorum von mindestens 3 Ja-Stimmen erforderlich.  

(5) Eine Vertretung in der Gesellschafterversammlung aufgrund schriftli-

cher Vollmacht ist zulässig. Jeder Gesellschafter kann maximal drei 

Vertreter in die Gesellschafterversammlung als Teilnehmer entsen-

den. Jeder Gesellschafter hat eine Stimme und kann diese Stimme 

nur Gesellschaftsvertrag der WestfalenTarif Gesellschaft vom einheit-

lich abgeben.  

(6) Ausnahmsweise können Beschlüsse auch im Umlaufverfahren, d. h. 

ohne Einhaltung der Bestimmungen in Abs. 2 gefasst werden, soweit 

nicht gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen und kein Gesell-

schafter diesem Verfahren widerspricht. Jeder Gesellschafter hat den 

Zugang der Aufforderung zur Stimmabgabe in Textform zu bestätigen. 

Widerspricht ein Gesellschafter nach einer Aufforderung zur Stimm-

abgabe in Textform nicht innerhalb der gesetzten Frist, die zwei Wo-

chen nicht unterschreiten darf, wird dies als Zustimmung zum Umlauf-

verfahren gewertet. Die Nichtbeantwortungen gelten dementspre-

chend als nicht abgegebene Stimmen. Im Übrigen findet § 7 Abs. 5 

Anwendung. Auf diesem Wege gefasste Beschlüsse sind jeweils der 

Niederschrift der nächsten Gesellschafterversammlung beizufügen. 

(7) Über jede Gesellschafterversammlung ist eine Niederschrift zu ferti-

gen, die die gefassten Beschlüsse festhält und von der Geschäftsfüh-

rung zu unterzeichnen ist. Satz 1 gilt auch für den Fall, dass eine no-

tarielle Beurkundung stattzufinden hat. 

 

(5) unverändert 

 

 

(6) unverändert 

 

 

 

(7) unverändert 

 

 

 

 

 

 

(8) unverändert 
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§ 14 Jahresabschluss, Lagebericht 

 

§ 14 Jahresabschluss, Prüfung und Offenlegung 

 

(1) Der Jahresabschluss (Bilanz-, Gewinn- und Verlustrechnung, An-

hang) und der Lagebericht sind von der Geschäftsführung innerhalb 

der gesetzlichen Fristen nach Abschluss des Geschäftsjahres aufzu-

stellen und dem Abschlussprüfer unverzüglich nach der Aufstellung 

vorzulegen. Unverzüglich nach Eingang des Prüfungsberichtes des 

Abschlussprüfers hat die Geschäftsführung den Jahresabschluss, 

den Lagebericht und den Prüfungsbericht der Gesellschafterver-

sammlung vorzulegen.  

(2) Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberich-

tes erfolgen nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handels-

gesetzbuches für große Kapitalgesellschaften, soweit nicht weiterge-

hende gesetzliche Vorschriften gelten oder andere gesetzliche Vor-

schriften entgegenstehen. Die Bezüge der Mitglieder der Organe der 

Gesellschaft werden entsprechend der Regelungen des § 108 Abs.1 

Ziff. 9 Gemeindeordnung NRW im Anhang veröffentlicht. Der Auftrag 

an den Abschlussprüfer ist auf die Aufgaben nach § 53 Abs. 1 Nr.1 

und 2 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) zu erstrecken. Nach Maß-

gabe des § 53 Abs.1 Nr.3 HGrG werden die Prüfberichte der Ab-

schlussprüfer den an den Gesellschaftern beteiligten Kommunen zur 

Verfügung gestellt. Die zuständige Rechnungsprüfungsbehörde hat 

die Rechte nach § 54 HGrG. 

(1) Der Jahresabschluss (Bilanz-, Gewinn- und Verlustrechnung, An-

hang) ist von der Geschäftsführung innerhalb der für Kapitalgesell-

schaften geltenden gesetzlichen Fristen des Handelsgesetzbuches 

nach Ablauf des Geschäftsjahres aufzustellen und dem Abschlussprü-

fer unverzüglich nach der Aufstellung vorzulegen. Unverzüglich nach 

Eingang des Prüfungsberichtes des Abschlussprüfers hat die Ge-

schäftsführung den Jahresabschluss und den Prüfungsbericht der Ge-

sellschafterversammlung vorzulegen.  

(2) Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses erfolgen in entspre-

chender Anwendung der für Kapitalgesellschaften geltenden Vor-

schriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und unter Be-

achtung von § 108 Abs. 1 S. 1 Nr. 8 GO NRW, soweit nicht weiterge-

hende gesetzliche Vorschriften gelten oder andere gesetzliche Vor-

schriften entgegenstehen. Der Auftrag an den Abschlussprüfer ist auf 

die Aufgaben nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Haushaltsgrundsätzege-

setz (HGrG) zu erstrecken. Nach Maßgabe des § 53 Abs.1 Nr. 3 HGrG 

werden die Prüfberichte der Abschlussprüfer den an den Gesellschaf-

tern beteiligten Kommunen zur Verfügung gestellt. Die zuständige 

Rechnungsprüfungsbehörde hat die Rechte nach § 54 HGrG.  
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(3) Die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des Ergeb-

nisses sowie das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und 

des Lageberichtes sind unbeschadet der bestehenden gesetzlichen 

Offenlegungspflichten öffentlich bekannt zu machen. Der Jahresab-

schluss und der Lagebericht sind bis zur Feststellung des folgenden 

Jahresabschlusses zur Einsichtnahme verfügbar zu halten. 

 

(4) Den unmittelbaren und mittelbaren kommunalen Gesellschaftern wird 

das Recht eingeräumt, von der Gesellschaft Aufklärung und Nach-

weise zu verlangen, die für die Aufstellung des Gesamtabschlusses 

nach § 116 GO NRW erforderlich sind. 

 

(5) Im Lagebericht oder in einem gesonderten Bericht ist zur Einhaltung 

der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung detailliert Stel-

lung zu nehmen. 

(3) Die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des Ergeb-

nisses sowie das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses sind 

unbeschadet der bestehenden gesetzlichen Offenlegungspflichten öf-

fentlich bekannt zu machen gemäß den kommunalrechtlichen Vor-

schriften des § 108 Abs. 2 Nr. 1 c) GO NRW. Der Jahresabschluss ist 

bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsicht-

nahme verfügbar zu halten.  

(4) Den unmittelbaren und mittelbaren kommunalen Gesellschaftern wird 

das Recht eingeräumt, von der Gesellschaft Aufklärung und Nach-

weise zu verlangen, die für die Aufstellung des Gesamtabschlusses 

nach § 116 GO NRW bzw. des Beteiligungsberichts nach § 116a GO 

NRW erforderlich sind. 

(5) In dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses ist darauf ein-

zugehen, ob das zur Verfügung gestellte Eigenkapital entsprechend 

der Regelung in § 108 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW angemessen verzinst 

wird. In einem gesonderten Bericht ist zur Einhaltung der öffentlichen 

Zwecksetzung und Zweckerreichung detailliert Stellung zu nehmen. 

  

 


